
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

des Abgeordneten Dr. Martin Graf 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Schluss mit dem Genderzwang an den Universitäten 

Bei den Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ war die ÖVP unter Feder­
führung des Wissenschaftssprechers Rudolf Taschner noch bereit, dem Genderzwang 
an den Universitäten Einhalt zu gebieten. So wurde im Regierungsprogramm festge­
legt: 

In den mündlichen und schriftlichen Mitteilungen sowie in den wissenschaftlichen 
Arbeiten ist auf die symmetrische Präsenz von Frauen und Männern zu achten, so­
fern nicht sachliche Gründe dagegensprechen. Geschlechtergerechte Sprache darf 
jedoch nicht auf Kosten der Verständlichkeit praktiziert werden. 

Davon hat sich die ÖVP, wie auch in vielen andern Bereichen, verabschiedet und folgt 
nun der linken Genderideologie. Somit überlässt es der ÖVP-Wissenschaftsminister 
den Universitäten, die Studierenden damit zu gängeln, dass diese in wissenschaftli­
chen Arbeiten gezwungen werden können, eine selbstdefinierte geschlechtergerechte 
Sprache anzuwenden, wie der Anfragebeantwortung 6294/AB vom 21.6.2021 zu ent­
nehmen ist: 

Für Lehrveranstaltungen und wissenschaftliche Arbeiten gilt im Speziellen: Gemäß 
§ 76 Abs. 2 UG haben die Leiterinnen und Leiter von Lehrveranstaltungen die Stu­
dierenden über die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe hinsichtlich 
der Prüfungsleistungen in den jeweiligen Lehrveranstaltungen zu informieren. Es 
obliegt somit den Leiterinnen und Leitern von Lehrveranstaltungen sowie Betreue­
rinnen und Betreuern von schriftlichen bzw. wissenschaftlichen Arbeiten, ob sie die 
Verwendung einer gesch/echtergerechten Sprache als Beurteilungskriterium heran­
ziehen oder nicht. 

So schreibt zB die Universität Wien zwar: „Die Universität Wien bekennt sich zum ge­
schlechterinklusiven Sprachgebrauch. Welche Form der gesch/echterink/usiven Spra­
che verwendet werden soll, ist an der Universität Wien nicht vorgeschrieben."1 In der 
Praxis jedoch verlangen viele Lehrveranstaltungsleiter die mehrgeschlechtliche 
Schreibweise mit Genderzeichen in wissenschaftlichen Arbeiten. 

Der österreichische Sprachwissenschatter Heinz-Dieter Pohl schreibt in seinem Auf­
satz „'Gender', Grammatik und Rechtschreibung", erschienen in „Gender Studies -
Wissenschaft oder Ideologie?": 

Obwohl weder nach Duden noch nach Oste"eichischem Wörterbuch derzeit „ge­
genderte" Formen mit Binnen-/ (Muster: Lehrerinnen) oder Schrägstrich (Muster: 
Schüler/innen [die Schreibung Schülerl-innen ist aber zulässig, s. u.]) als ko"ekt gel­
ten, sind sie (nicht nur) in Oste"eich weit verbreitet und zu einer Art amtlicher Norm 
geworden, wenn sie sich auch (noch) nicht allgemein durchgesetzt haben bzw. ge­
gen deren Gebrauch immer häufiger opponiert wird und manche Medien ihn ver­
meiden. Dazu kommen noch das „Gender-Sternchen" (Muster: Student*innen), der 
Unterstrich _ (sogenannter „Gender-_ Gap", Muster: Teilnehmer_innen) und 

1 https://personalwesen .univie.ac.at/gleichstellung-diversitaet/im-ueberbl ick/geschlechterinklusive-sprache/ 
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Klammem (Muster: Bürger(innen) [außer in Verkürzungen, s.u.]) . Daher ist die 
Frage berechtigt, inwieweit ihr Gebrauch als Verstoß gegen die amtliche Recht­
schreibung zu sehen ist. Dazu stellt der Rat für deutsche Rechtschreibung fest: 

„Seit seinem Aufkommen wird die Frage nach dem Verhältnis des Binnen-/ zur 
Norm gestellt: Ist es orthographisch korrekt? Dazu muss man festhalten, dass die 
Binnengroßschreibung nicht Gegenstand des amtlichen Regelwerks ist; sie wird un­
ter den Verwendungsweisen, die gegenwärtig der Großschreibung zugewiesen 
werden, nicht erwähnt. 
Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Zum einen hat das Binnen-/, worauf schon 
seine Nähe zu den Formen mit Schrägstrich weist, graphostilistischen Charakter. 
Es bewegt sich damit im Bereich der Textgestaltung, der nicht der amtlichen Rege­
lung unterliegt. Zum anderen ist es, aufs Gesamt gesehen, auf bestimmte Ge­
brauchsbereiche der deutschen Sprache beschränkt. Damit ist seine Verbreitung 
nicht so allgemein gebräuchlich, dass es ins Rechtschreibregelwerk aufgenommen 
werden müsste." 

Daher stellen die unterzeichnenden Abgeordneten folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
„Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissen­
schaft und Forschung werden aufgefordert, die Universitäten anzuweisen, den Zwang 
zur mehrgeschlechtlichen Schreibweise mit Genderzeichen zu unterbinden." 
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In formeller Hinsicht wird um Zuweisung an den Wissenschaftsausschuss ersucht. 
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